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M. H.! Als ich vor 3 Jahren die Ehre hatte von 
dieser Stelle aus mich an Sie zu wenden, trat ich dafür ein, 
von den mancherlei Fesseln, die dem freien Grundstückverkehr 
in Livland auferlegt sind, eine etwas zu lösen. Ich sprach 
mich dahin aus, daß es geboten erscheine, unserer Land­
bevölkerung den Erwerb kleinen Grundeigentums zu erleich, 
tern und zur Erlangung dieses Zieles die Bestimmung der 
geltenden Bauernverordnung über die Minimalgröße der 
Bauerulandhöfe zweckentsprechend umzugestalten. Nur zaghaft 
verfocht ich damals den Gedanken: der Freiheit im Boden-
verkehr, die von vielen als der staats- und privatwirtschaftlich 
beste Zustand gepriesen wird, ein geringes Opfer zu bringen. 

Wiewohl seitdem nur eine kurze Spanne Zeit verflossen 
ist, haben sich doch die Verhältnisse bei uns gewaltig verän« 
dert. Livland steht im Zeichen der Reformbewegung, die fast 
alle Seiten seines öffentlichen Lebens ergriffen hat. Und, 
wer sich nicht die Worte des alten Attinghausen im Tell zu 
eigen macht: 

„Unter der Erde liegt meine Zeit; 
„Wohl dem, der mit der neuen nicht mehr braucht zu leben", 

der wird zu den Wünschen unserer stürmisch bewegten Epoche 
Stellung nehmen müssen, schon um das Seine dafür zu tun, 
daß die oft bewährten Güter unserer Vorfahren nicht gegen 
minderwertige Gaben eingetauscht werden. 

Es ist hier nicht der Ort und nicht meine Ausgabe 
darzulegen, auf welchen Gebieten unseres provinziellen Lebens 
und in welchem Grade Altes und Neues miteinander ringt. 



Ich bescheide mich mit Hinweisen ans diejenigen Reformvor­
schläge, die das mir nächst gelegene Gebiet, die Agrarzustände 
Livlands, berühren; beschränke mich darauf, Ihnen Pläne 
vorzuführen, die von Institutionen verfolgt werden, und lasfe 
Projekte bei Seite, die von unmaßgeblichen Personen oder 
Parteien in die Welt gesetzt worden sind. — 

Sie wissen, meine Herren, daß das Rückgrat unserer 
Agrarverfafsung einerseits durch das Rittergut, andererseits 
durch das Bauerngut gebildet wird, und daß beide Besitz­
formen durch Privilegien und Sonderrechte geschützt sind. 
Diese Privilegien sind jedoch für das Rittergut andere, als 
für das Bauerngut und bringen zuwege, daß beide Gebilde 
sich nicht nur durch ihren Umfang und ihre Bewirtschaftungs­
weise, sondern auch durch ihre rechtliche Stellung wesentlich 
von einander unterscheiden. 

Dem Rittergut hat das Privatrecht Vorzüge zugeeignet, 
die 'dem Bauerngut vorenthalten sind: so das Recht des 
Branntweinbrandes und der Bierbrauerei, das Schankrecht 
und das Jagdrecht. Ferner wären hier noch zu erwähnen -, 
die Bevorzugung des sogenannten schatzsreien Hofslandes der 
Rittergüter in steuerrechtlicher Hinsicht und das politische 
Recht der Rittergutsbesitzer an den Kreis- und Landtagsver­
handlungen teilzunehmen. 

Das Bauerngut andererseits ist, wie genugsam bekannt, 
von der Bauernverordnung mit einer Schutzwand umgeben, 
wie sie, mit Ausnahme Estlands und Ösels, nirgendwo, auch 
im benachbarten Kurland nicht, angetroffen wird. 

Das durch den sogenannten „roten Strich" gegen das 
Hofsland abgegrenzte und als solches in den Wackenbüchern 
registrierte Bauernland dars bekanntlich vom Gutsherrn nie­
mals mit dem Hofslande vereinigt und von ihm nur in der 
Weise genutzt werden, daß er es an Glieder einer Landge­
meinde verpachtet oder verkauft. Zwar dürfen Personen 
jeden Standes Glieder einer Landgemeinde werden, um Bau­
ernland zu pachten oder zu kaufen, allein sie müssen solchen 
Falles alle Lasten tragen, die einem Gemeindegliede obliegen. 
Wie wenig jedoch bisher Personen anderen als bäuerlichen 
Standes Bauernland erworben haben, lehrt die offizielle Sta­
tistik, nach der im Jahre 1897 nur 6t)4 Bauernlandgesinde 
im Eigentum von Personen nicht bäuerlichen Standes be­
findlich waren, was 2 8 ̂  aller damals vorhandenen 21 557 
Bauernlandgesinde ausmacht. Die Gesetzgebung hat aber 
nicht nur die Gesamtheit des Bauernlandes dem Bauernstande 
gesichert, sondern auch den Bestand des einzelnen Bauernhofs 
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durch das Minimumgesetz vor Zersplitterung, durch das 
Maximumgesetz vor dem Aufgehen in den Großgrundbesitz 
geschützt. Erwähne ich ferner, daß das unverkaufte, dem 
Gutsherrn noch gehörige Bauernland einem besonderen Pacht­
recht unterstellt ist, das die Bestimmungen des allgemeinen 
baltischen Privatrechts zugunsten des Pächters von Bauern­
land erheblich abändert, so habe ich die wesentlichsten Be­
stimmungen hervorgehoben, dre das große Gebiet der Schutz­
mittel bilden, mit denen der Bauernhof umgeben ist^). 

Diese Schutzmittel tragen durchaus den Charakter von 
Privilegien Indem das Gesetz den Begriff des Bauernlandes 
feststellt, eignet es dem Bauernstande ein Privileg zu, welches 
darin besteht, daß der Gutsherr gezwungen ist, das ihm ge­
hörige Bauernland in einer bestimmten Weise lediglich zum 
Besten der Bauerugemeiudeglieder und nicht anders zu ver­
wenden. Das gutsherrliche Eigentumsrecht ist also zum 
Nutzen des Bauernstandes beschränkt. Dieses Privileg des 
Bauernstandes erstreckt sich jedoch, nach dem Sinn der be­
züglichen Gesetze, nur auf das unverkaufte, d. h. verpachtete, 
noch nicht vom Rittergut abgelöste Bauernland, das der Ge­
setzgeber vor möglichen nachteiligen Wirkungen des in den 
Agrargesetzen grundsätzlich freien Vertragsrechts schützen 
wollte. Solches geht sowohl aus dem Agrargesetz von 1849, 
wie aus der zur Zeit geltenden Bauernverordnung vom 
Jahre 1860 hervor^). Es kann demnach gar keinem Zwei­
fel unterliegen, daß diejenigen Bestimmungen, die dem Guts­
besitzer die direkte Nutzung von Bauernlandstücken untersagen, 
nur auf das unverkaufte, d. h. verpachtete Bauernland er­
streckt sind, während das verkaufte Bauernland dieser Nutzungs­
beschränkung nicht unterworfen ist. Zwar hat die staatliche 
Administration die Ansicht vertreten, daß die Bauernver­
ordnung dem Gutsherrn verbiete, von ihm zurückgekauftes 
Bauernland seiues eigenen Gutes selbst zu nutzen, allein die 
bezügliche Erläuterung beruht aus einer irrtümlichen Auf­
fassung der betreffenden Gesetzesstelle und kann daher nicht als 
maßgebend angesehen werden. 

Bei Beurteilung dieser Frage muß man sich stets vor 
Augen halteu, daß die ganze Schntzgesetzgebnng, welche das 
Bauernland als solches umfaßt, uach dem Geist der Baueru-

1) Genaueres bei Tobien: „Die Bauernbefreiung in Liv-
land". Tübingen 1905, S. 30 ff. 

2) Bauernverordnung von 1860 KZ 187 und 2l9. 
3) K 3 der Bauernverordnung von 1849 und H 3 der Bauern­

verordnung von 1860. 
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Verordnung von 1860 nur Geltuug hat für die Zeit, da der 
Gutsherr noch über verpachtetes oder unverkauftes Bauern­
land verfügt, daß sie aber mit dem Abschluß des Bauernland-
Verkaufs ihre Wirkung verliert. So sind z. B. die Bestim­
mungen, betreffend Form und Inhalt des Pachtvertrages über 
Bauernland l) nur dann obligatorisch, wenn der Gutsherr der 
Verpächter ist, gelten aber nicht, wenn andere Personen Pacht­
verträge über verkauftes Bauernland abschließen^), und die 
bekannten Entschädigungsregeln binden nur den gutsherrlichen 
Eigentümer unverkauften Banerulaudes, nicht aber etwa auch 
deu Eigentümer verkauften Banerulaudes ^). 

Der Inbegriff des Bauernlandes verlöre sonach seine 
Bedeutung, nachdem dieses Land abgelöst, d. h, verkauft 
wvrdeu ist, und käme dem Begriff des Hosslandes gleich, 
wenn nicht einerseits das Bauernland auch nach seiner Ab­
lösung als solches dem Minimum- und Maximumgesetz 
unterworfen bliebe und wenn nicht andererseits dem Hofslande 
Vorrechte zugeeignet wären, die nach den zur Zeit geltenden 
Gesetzen aus das Bauerulaud nicht übertragen werden 
dürfen^). Diese, dem Hofslande anhaftenden, dem Bauern­
lande vorenthaltenen Vorrechte, die wir als Ritterguts­
privilegien zu bezeichnen Pflegen und deren ich Erwähnung 
getan habe, diese sollen nun aufgehoben werden. 

Anf die steuerrechtlichen Vorzüge des Hofslandes hat 
die Ritter- und Landschaft bekanntlich schon verzichtet, denn 
die im Gange befindliche Grundsteuereinschätzung bezweckt die 
Ermöglichnng des Ausgleiches aller Grundlasten. Das Vor­
recht der Rittergutsbesitzer an den Kreis- nnd Landtagsver­
handlungen teilzunehmen, soll, wie wir wissen, der auf 
breiter Grundlage zu errichtenden neue» Laudesverfaffung zum 
Opfer fallen. Es blieben mithin nur die privatrechtlichen 
Vorrechte der Rittergüter nach, d. h. das Recht des Brauut-
weinbrandes und der Bierbrauerei, das Schankrecht nnd das 
Jagdrecht. Wie nun die im sogenannten livländischen Pro-
vinzialrat und im baltischen Konseil neuerdings geführten 
Verhandlungen und gefaßten Beschlüsse lehren, ist die Ritter­
schaft bereit auch diese Privilegien fallen zu lassen, jedoch 
nur dann, wenn gleichzeitig alle drei gegenwärtig rechtlich 
getrennten Bodenkategorien, d. h. das Hofsland, die Quote 

1) 119 ff. der Bauernverordnung von 1860, 
2) H 198 der Banernvervrdnnng von.18kl). 
ö) Gesetz voni 22. Mai 1865. 
4) 52 und 220 der Banernverordnmig von 1860, 
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und das Bauernland, rechtlich gleichgestellt werden. Diese 
Forderung ist vollkommen logisch und gerecht, denn, fallen 
Privilegien auf der einen Seite, so haben die der anderen 
Seite keine Existenzberechtigung mehr. 

Solange, als es zeitgemäß war, einerseits mit Vorrechten 
ausgestattete Rittergüter zu erhalten, andererseits einen in . 
sich abgeschlossenen, aber noch unselbständigen Bauernstand ^ / 
durch schützende und fördernde Gesetze zur Selbständigkeit zu ! 
erziehen, so lange mochten anch ungleiche Rechte inbezng 
ans Bodenerwerb und Bodennutzuug begründet sein. Wird 
dagegen die Behauptung aufgestellt uud, wie wir wissen, 
nachhaltig verfochten, daß die aus alter Zeit den Ritter­
gütern anhaftenden Privilegien überlebt seien und zum Besten 
der bäuerlichen Bevölkerung fallen müssen, so müssen auch 
die Beschränkungen fallen, welche die Gutsherren in der 
Nutzung des Bodens einengen und einer Zeit entstammen, 
da es galt den unselbständigen Bauern zu schützen. 

Unser Bauer ist aber nicht mehr unselbständig. Das 
^Ziel der in Livland seit 1849 geltenden Agrarordnung war 
daraus gerichtet e den seit 1819 zwar persönlich freien, aber 
wirtschaftlich noch unfreien Bauernstand durch schützende Ge­
setze zur wirtschaftlichen Selbständigkeit und rechtlichen Unab­
hängigkeit zu erziehe». Diej^s Ziel ist erreicht worden,> nach-
dem die fronpflichtigen, in polizeilicher Hinsicht der guts- ' 
herrlichen Gewalt unterstellten Bauern nach und nach Pächter 
und dann Eigentümer des Bauernlandes geworden sind, die 
in einer, vom Gutsherrn unabhängigen, Selbstverwaltung für 
ihre kommunalen Bedürfnisse selbst zu sorgen haben. 

Wenngleich noch nicht das ganze Banernland Livlands 
in das Eigentum von Gliedern der Bauerngemeinden über­
gegangen ist, so sind doch schon fast 90 ^ desselben abgelöst 
worden und die Übertragung des Restes in bäuerliches Ei­
gentum wird in wenigen Jahren vollzogen sein. 

Bei diesem Stande der Eutwickeluug bedürfen die Bauern 
nicht mehr des Schutzes, der ihnen in den bisherigen Agrar­
gesetzen geboten wurde, uud andererseits erscheint es nicht 
mehr geboten, daß die bisher den Rittergütern allein zugeeig­
neten Rechte den Bauerngütern vorenthalten bleiben. 

Die Abgrenzung des Bauernlandes durch den sogenannten 
.,roten Strich" hatte, wie ich darlegte, den Zweck: das Ei­
gentumsrecht der Gutsherren am Bauernlande zu beschränken, 
um den Pächter und Käufer von Bauernland vor den üblen 
Wirkungen des freien Vertragsrechts zu schütze». Dieser 
Zweck ist mit erfolgtem Verkauf des Bauernlandes erreicht, 
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und damit sind die Bestimmungen über die Abgrenzung des 
Bauernlandes, ist der „rote Strich" logisch hinfällig geworden. 
Wollte man dem Gutsherrn das Recht verwehren, bereits 
abgelöstes Bauernland seines Gutes zu kaufen, fo könnte 
von gleichem Recht hinsichtlich des Grunderwerbes nicht die 
Rede sein, denn solchen Falles besäßen die Gutsherren ge­
ringere Rechte, als andere Personen, die befugt sind Bauern» 
land überall zu erwerben, und sie ständen namentlich auch dem 
Bauern rechtlich nach, dem die Gesetzgebung gestattet beliebig 
Hofsland, ja ganze Rittergüter anzukaufen. 

Die Forderung, daß, wenn die Rittergutsprivilegien fallen 
sollen, auch die dem Bauerngut uoch anhaftende« Vorrechte auf­
zuheben seien, diese Forderung steht in voller Übereinstim­
mung mit dem im ganzen Reich zutage getreteneu Verlan­
ge«, daß das bäuerliche Persouen- und Sachenrecht dem der 
anderen Stände gleichgestaltet werde ^). 

Die Aufhebung des „roten Strichs" mag manchem be­
denklich erscheinen, weil diese Schutzgrenze nun einmal als 
eines der wesentlichsten Merkmale unserer Agrarversassuug 
gilt. Ich selbst habe mich vor 3 Jahren für die Beibehal­
tung dieser alteu Bestimmung ausgesprochen ^), allein damals 
war auch vou eiuer Beseitigung der RittergntsprivileLien ernst­
lich nicht die Rede und somit der Ausgangspunkt nicht gege­
ben, auf den wir uns heute zu stellen haben. 

Gegen die Aufhebung der rechtlichen Scheidewand, die 
zwischen Hofs- und Bauernlaud errichtet ist, kann nur gel­
tend gemacht werden, daß alsdann das Aufsaugen des Mittel-
und Kleingrundbesitzes dnrch den Großgrundbesitz möglich wäre. 
Allein, diese Folgeerscheinung kann wohl theoretisch gedacht, 
nicht aber praktisch werden. 

Das benachbarte Kurland kennt keinen „roten Streich", 
der über deu Zeitpunkt der vollzogenen Ablösung des Bauern­
landes hinaus wirksam bleibt. In Westeuropa, namentlich 
auch in Preußen, ist der „Leihezwang", d. h. die Verpflich­
tung der Gutsherren den als Bauernland ausgeschiedenen 
Teil der Rittergüter lediglich bäuerlicher Nutznießung zu 
überweisen, längst beseitigt"), und dennoch ist weder in Kur­
land, noch in Westeuropa der Kleingrundbesitz im Abnehmen 

1) ? ii i"r » x: „llpeo?k>»bieir>ö npgroliopil^o«i>^, 
i'pxWLi, ii'borullxiz no 49 r?6op». Lspu. ?oeciiz. 

L. 1904 S, 321 ff. 
L) Baltische Monatsschrift 59. Band 1905 S. 187. 
3) Heinrich Brunn er: „Der Leihezwang in der deut­

schen Agrarpolitik", Berlin 1897, 



— 9 — 

begriffen, in Preußen breitet er sich eher auf Kosten des 
Großgrundbesitzes ans^). Es gab allerdings eine Zeit, und 
zwar in den Jahren 1830—1870, da in Preußen der 
Aufkauf von Bauernstellen zur Vergrößerung der Güter und 
die Bildung neuer Rittergüter, durch Zusammenlegung von 
Bauernstellen, im Schwung war, weil die Landwirtschaft, dank 
der Begünstigung des Brennereibetriebes, einen Aufschwung ge­
wann, der die Ausdehnung der gutsherrlichen Felder auf Kosten 
der bäuerlichen wirtschaftlich geboten erscheinen ließ^). In­
folgedessen regte sich die Besorgnis, daß der Bauer zum 
Verschwinden verurteilt sei, zumal die aufstrebenden Fabrik­
orte Veranlassung zur Zerschlagung bäuerlicher Höfe gaben. 
In den 80-er Jahren bildete daher in Deutschland der 
Bauernschutz ein viel behandeltes Thema. Die künstliche 
Formierung neuer Bauernstellen, die Regelung des bäuer­
lichen Erbrechts, ja auch die Errichtung, direkt gegen die 
Aufsaugung der Bauernhöfe durch die Großgrundbesitzer 
wirkender Schranken, wurden in Erwägung gezogen^). Von 
all den vorgeschlagenen Mitteln trat jedoch nur die mildeste 
Art der Stütze, das sogenannte bäuerliche Auerbenrecht, 
wirklich ins Leben; von strengen Eingriffen in die Freiheit 
des Bodenverkehrs wurde abgesehen und namentlich die 
Wiederbelebung des Leihezwanges abgelehnt^). Seit den 
d0-er Jahren haben sich nun die Verhältnisse völlig geändert. 
Die niedrigen Getreidepreise und die hohen Arbeitslöhne 
wnrden namentlich dem Großbetrieb verderblich, dessen 
Grundlage der Getreidebau ist, und bei dem die Entfernung 
eines großen Teiles des landwirtschaftlich genutzten Landes 
vom Hof die Unkosten erhöht. Seitdem ist die Frage viel 
behandelt worden, welche Betriebsgröße vom Standpunkt der 
landwirtschaftlichen Produktion zur Überwindung der Ägrar-
krisis die geeignetere sei: der Großbetrieb, der Mittel- oder 
der Kleinbetrieb. Aber, obgleich die theoretischen Erörterungen 
über die Vorzüge der großen und kleinen Güter schon vor 

1) M e i tz e n - G r o ß m a n n: „Der Boden und die land­
wirtschaftlichen Verhältnisse des preußischen Staates". 6. Band, 
Berlin 1901 S. 517. 

2) Conrad: „Grundriß zum Studium der politischen Öko­
nomie", 2. Teil, Volkswirtjchaftspolitik 3. Auslage 190^. S, 68. 

3) A. v. Miaskowski: „Das Erbrecht und die Grund-
eigenlumsverteilung im deutschen Reiche, Leipzig 1882, Seite 15tt ff. 

Derselbe: „Die gegenwärtige Lage des Bauernstandes in 
Preußen". Separatabdruck aus den Verhandlungen des Königlich­
preußischen Laudes'Okonomie-Kollegiums, Berlin 1883. 

4 )  M e i t z e n  -  G r o ß m a n n :  a .  a .  O .  S -  3 1 9  f f .  


